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Motion SiK-N.
Unternehmen brauchen
Rechtssicherheit.
Die Schweiz braucht Sicherheit

Motion CPS-N.
Les entreprises ont besoin
de sécurité juridique,
la Suisse de sécurité

CHRONOLOGIE

NATIONALRAT/CONSEIL NATIONAL 03.12.19
STÄNDERAT/CONSEIL DES ETATS 11.06.20

Präsident (Stöckli Hans, Präsident): Es liegt ein schriftlicher Bericht der Kommission vor. Die Kommission
beantragt mit 9 zu 4 Stimmen, die Motion abzulehnen. Der Bundesrat beantragt ebenfalls die Ablehnung der
Motion.

Dittli Josef (RL, UR), für die Kommission: Sie erinnern sich: Im September 2019 verbot eine Dienststelle
des EDA den Pilatus-Werken, Dienstleistungen für gelieferte Flugzeuge in Saudi-Arabien und den Vereinigten
Arabischen Emiraten zu erbringen. Bei den Dienstleistungen ging es vor allem um das Ersatzteilmanagement
sowie um die Problembehebung an den PC-21-Maschinen und den ebenfalls gelieferten Simulatoren. Das
SECO genehmigte die Lieferung der Flugzeuge, im Wissen um die Dienstleistungen. Die Dienststelle des
EDA sah die Bestimmungen über Sicherheitsdienstleistungen im Ausland des sogenannten Söldnergesetzes
verletzt und hatte gar Anzeige erstattet.
Solche Dienstleistungen fallen seit 2015 unter das Bundesgesetz über die im Ausland erbrachten privaten Si-
cherheitsdienstleistungen. Dieses "Söldnergesetz" genannte Regelwerk wurde geschaffen, um beispielsweise
aus der Schweiz heraus agierende internationale Sicherheitsfirmen besser regulieren zu können. Diverse Poli-
tiker orteten dann einen Widerspruch. Es könne nicht sein, hiess es, dass das SECO Ausfuhren, zum Beispiel
von PC-21, in Staaten wie Saudi-Arabien oder die Vereinigten Arabischen Emirate bewillige, während das EDA
Schweizer Unternehmen untersage, vor Ort technischen Support für die entsprechenden Produkte zu leisten.
Das war zu hören und zu lesen.
Es wurden auch diverse Vorstösse eingereicht. Einer davon steht jetzt zur Diskussion. Die beiden Räte haben
insbesondere folgende zwei Motionen zu diesem Thema angenommen: Die erste ist die Motion Wicki 19.3991,
"Kein ausuferndes 'Söldnergesetz'. Ursprüngliches Ziel des BPS respektieren". Diese Motion beauftragt den
Bundesrat, Wartungs- und Ausbildungsdienstleistungen sowie andere Dienstleistungen, die im Zusammen-
hang mit einem bewilligten Export eines Schweizer Unternehmens stehen, aus dem Anwendungsbereich des
BPS herauszunehmen. Die zweite Motion, die angenommen wurde, ist die Motion 19.4376 der SiK des Stän-
derates, "Abwanderung sicherheitsrelevanter Schweizer Firmen verhindern". Diese beauftragt den Bundesrat,
das Bundesgesetz über die im Ausland erbrachten privaten Sicherheitsdienstleistungen so zu ändern, dass in
der Schweiz tätige Rüstungsbetriebe und rüstungsnahe Betriebe weiterhin über Rechtssicherheit verfügen.
Aufgrund eines im Nationalrat angenommenen Postulates 19.4297 liegt zudem ein Bericht darüber vor, wie der
Zustand bezüglich unterschiedlicher Auslegungen innerhalb der Verwaltung rund um dieses BPS mit Blick auf
die Rechtssicherheit für die Exportwirtschaft korrigiert werden könnte. Es liegt also aufgrund von Vorstössen,
die angenommen wurden, einiges vor.
Nun komme ich zur vorliegenden Motion. Der Bundesrat soll beauftragt werden, der über das Söldnerwe-
sen hinausgehenden Interpretation des Bundesgesetzes über die im Ausland erbrachten privaten Sicherheits-
dienstleistungen durch die Verwaltung umgehend Einhalt zu gebieten, sodass die Erbringung von Dienstlei-
stungen an exportierten Gütern vorerst weiterhin erlaubt ist; dies, bis entweder ein Entscheid des Bundes-
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verwaltungsgerichtes zum Fall Pilatus gefällt wurde oder die eidgenössischen Räte über eine Anpassung des
BPS beraten haben. Der Nationalrat nahm die Motion am 3. Dezember letzten Jahres mit 106 zu 87 Stimmen
an. Der Bundesrat beantragt die Ablehnung mit der Begründung, dass er den Handlungsbedarf anerkenne und
es ihm insbesondere bewusst sei, dass es bei Dienstleistungen wie der logistischen Unterstützung sowie der
Beratung und Ausbildung von Angehörigen von Streitkräften oder Sicherheitskräften Schnittstellen zwischen
den betroffenen Gesetzen gebe. Er schreibt mit Verweis auf den Bericht zum Postulat Schilliger 19.4297, er
sei daran, das Problem zu lösen. Das war der Hintergrund für die Beratung dieser Motion in der SiK.
Zu den Erwägungen Ihrer Kommission: Die Kommission hat Kenntnis davon genommen, dass der Bundes-
rat den Handlungsbedarf anerkennt und mehrere Massnahmen ergriffen hat. Zum einen hat er das EDA und
das WBF beauftragt, auf dem Weg der Abgrenzung des sachlichen Geltungsbereichs und der einheitlichen
Auslegung der Verbots- und Bewilligungskriterien eine Harmonisierung vorzunehmen. Zum andern hat der
Bundesrat zugesichert, bis spätestens August 2020 die Verordnung über die im Ausland erbrachten priva-
ten Sicherheitsdienstleistungen zu ändern. Der Bundesrat hat in Aussicht gestellt, bis Ende des Jahres zu
entscheiden, wie das BPS geändert werden muss, um die aktuelle Situation zu korrigieren.
Die Kommission hat aber auch festgestellt, dass die Motion mit ihrer Forderung mit der Rechtsstaatlichkeit in
Konflikt kommt. Denn das Parlament ist nicht zuständig für den Vollzug eines Gesetzes, erst recht nicht, wenn
man dann von Interpretation eines Gesetzes spricht.
Vor dem Hintergrund, dass der Bundesrat handelt, dass es bereits zwei von den Räten angenommene Mo-
tionen gibt, welche den Bundesrat dazu verpflichten, das Problem zu lösen, erachtet es Ihre Kommission
deshalb für nicht notwendig, eine weitere Motion zu diesem Thema zu verabschieden – umso weniger, als
der Text der vorliegenden Motion aus institutioneller Sicht problematisch ist. Für Ihre Kommission kommt es
letztlich vor allem darauf an, dass mit der gefundenen Lösung die bestehenden Widersprüche beseitigt werden
und Rechtssicherheit für die Rüstungsunternehmen und alle anderen Unternehmen in der Schweiz geschaffen
wird.
Vor diesem Hintergrund beantragt Ihnen Ihre Kommission mit 9 zu 4 Stimmen, die Motion abzulehnen.

Cassis Ignazio, Bundesrat: Das Parlament hat bereits im März die Motion Wicki 19.3991 und die Motion
19.4376 der SiK-S zum gleichen Thema angenommen. Zudem hatte der Nationalrat zuvor auch das Postulat
Schilliger 19.4297 angenommen. Diese Vorstösse signalisieren ein starkes Engagement für den Werkplatz
Schweiz. Dafür danke ich Ihnen.
Darum möchte ich auch eingangs festhalten: Der Bundesrat anerkennt den Handlungsbedarf im Bereich des
Bundesgesetzes über die im Ausland erbrachten privaten Sicherheitsdienstleistungen. Bundesrat Parmelin
und ich hatten dazu schon im Februar 2019 eine interdepartementale Arbeitsgruppe eingesetzt. Diese kam
zum Schluss, dass die Harmonisierung zwischen dem BPS und dem Güterkontrollgesetz bzw. dem Kriegsma-
terialgesetz nicht nur auf dem Wege der Auslegung verbessert werden könne. Es brauche auch eine Anpas-
sung der Verordnung.
Darauf basierend verabschiedete der Bundesrat am 12. Februar dieses Jahres seinen Bericht in Erfüllung des
Postulates Schilliger und erteilte folgende drei Aufträge:
Erstens sollen das EDA und das WBF, soweit möglich, auf dem Auslegungsweg eine Harmonisierung der An-
wendung des BPS mit dem Güterkontrollgesetz bzw. dem Kriegsmaterialgesetz vornehmen. Dem Bundesrat
ist bis Ende August 2020 darüber Bericht zu erstatten.
Zweitens sollen das EDA und das EJPD ebenfalls bis Ende August in Zusammenarbeit mit dem WBF und dem
VBS dem Bundesrat eine Revision der Verordnung zum BPS vorlegen.

AB 2020 S 491 / BO 2020 E 491

Dabei sind folgende Elemente in die Verordnung aufzunehmen: eine Definition der im BPS verankerten Begriffe
wie etwa "logistische Unterstützung" und ein Konsultationsmechanismus.
Drittens soll eine neue interdepartementale Arbeitsgruppe unter der Leitung von EDA und WBF mögliche
Optionen einer BPS-Revision, also einer Gesetzesrevision, erarbeiten. Dem Bundesrat ist bis Ende dieses
Jahres ein Vorschlag zu unterbreiten.
Die vorliegende Motion der SiK-N verlangt, dass der Bundesrat eine über das Söldnerwesen hinausgehende
Interpretation des BPS stoppt, bis entweder ein Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts in Sachen Pilatus
gefällt wurde oder bis die eidgenössischen Räte über eine Anpassung des BPS beraten haben.
Das BPS ist kein Söldnergesetz, bzw. es ist nicht nur ein Söldnergesetz. Das Söldnertum wird in Artikel 8 ver-
boten. Das BPS wurde ursprünglich im Hinblick auf die stark wachsende Bedeutung privater Dienstleistungen
im Militär- und Sicherheitsbereich erarbeitet. Dies geht klar aus der Botschaft des Bundesrates aus dem Jahr
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2013 hervor. Seither hat die Bedeutung dieser Dienstleistungen insbesondere im Rahmen von Konflikten wei-
ter zugenommen. Deshalb ist Artikel 4 des Gesetzes mit dem Begriff der privaten Sicherheitsdienstleistungen
viel breiter gefasst als das eigentliche Söldnertum. Als private Sicherheitsdienstleistungen gelten unter ande-
rem auch die operationelle oder logistische Unterstützung sowie die Beratung oder Ausbildung von Streit- und
Sicherheitskräften.
Der Bundesrat ist verpflichtet, die Gesetze anzuwenden. Die Nichtanwendung eines Gesetzes per Motion
unter Umgehung der üblichen gesetzgeberischen Verfahren ist aus rechtsstaatlichen Gründen keine Option.
Aber wie gesagt, der Bundesrat anerkennt den Handlungsbedarf und hat diesbezüglich nötige Schritte bereits
eingeleitet.
Die Kommissionsmehrheit war der Ansicht, dass der Bundesrat die wichtigsten Schritte zur Umsetzung der
Motion Wicki und der Motion der SiK-S eingeleitet hat. Ich kann Ihnen versichern, dass wir die von Ihnen
und vom Bundesrat identifizierten Kohärenzprobleme adressieren und pragmatische Lösungen finden werden.
Eine umsichtige und sorgfältige Vorgehensweise trägt ebenfalls zur Rechtssicherheit bei.
Darum empfiehlt Ihnen der Bundesrat, die vorliegende Motion wegen rechtsstaatlicher Bedenken abzulehnen.

Abgelehnt – Rejeté
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